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können sich auch aus behördlichen Untersuchungen oder Folgen einer möglichen Falschdeklaration haftet. Die vor-
Deklarationsanalysen, aus visuellen oder olfaktorischen sätzliche oder fahrlässige Einstufung eines besonders über-
Einschätzungen sowie durch Analyse mit gebräuchlichen wachungsbedürftigen Abfalls als nicht besonders überwa-
Schnelltests ergeben. chungsbedürftig beinhaltet Ordnungswidrigkeiten nach § 33 

der Nachweisverordnung, wenn in diesem Zusammenhang 
Sind im Falle einer nach Buchstabe d begründeten Zuord erforderliche Nachweise nicht oder nicht ordnungsgemäß 
nung zu einer Abfallart ohne schädliche Verunreinigungen geführt werden. Es besteht außerdem das Risiko der Straf
konkrete Anhaltspunkte für eine gefahrenrelevante Eigen barkeit nach § 326 des Strafgesetzbuches, wenn Abfälle, die 
schaft ersichtlich, bleibt es bei der Einordnung als besonders Gefahren hervorrufen können, aufgrund der Falschdeklara
überwachungsbedürftiger Abfall. Hinsichtlich der Zustän tion außerhalb einer dafür zugelassenen Anlage oder unter 
digkeit gelten die Ausführungen des Kapitels 4 Buchstabe d. wesentlicher Abweichung von einem vorgeschriebenen oder 

zugelassenen Verfahren behandelt werden. 
f) Wie ausgeführt liegt die ordnungsgemäße Deklaration des 

Abfalls im Hinblick auf die Einstufung als besonders über 5. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
wachungsbedürftig in der Verantwortung des Abfallerzeu
gers und -besitzers und unterliegt lediglich der allgemeinen Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
Überwachung der zuständigen Behörden. Es wird darauf chung in Kraft und gilt von diesem Zeitpunkt an für den Zeitraum 
hingewiesen, dass der Abfallerzeuger und -besitzer für die von zwei Jahren, wenn sie nicht verlängert wird. 
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Tabelle 3 

Gefahrenrelevante Eigenschaften der Abfälle 

H-Kriterien9) Beschreibung 

H1 „explosiv“ Stoffe und Zubereitungen, die unter Einwirkung einer Flamme explodieren können oder empfindlicher 
auf Stöße oder Reibung reagieren als Dinitrobenzol 

H2 „brandfördernd“ Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit anderen, insbesondere brennbaren Stoffen eine stark 
exotherme Reaktion auslösen 

H3-A „leicht entzündbar“ - Stoffe und Zubereitungen in flüssiger Form mit einem Flammpunkt von weniger als 21 °C (ein
schließlich hochentzündbarer Flüssigkeiten) oder 

- Stoffe und Zubereitungen, die sich an der Luft bei normaler Temperatur und ohne Energiezufuhr er
wärmen und schließlich entzünden oder 

- feste Stoffe und Zubereitungen, die sich unter Einwirkung einer Zündquelle leicht entzünden und 
nach Entfernung der Zündquelle weiterbrennen oder 

- unter Normaldruck an der Luft entzündbare gasförmige Stoffe und Zubereitungen oder 
- Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit Wasser oder feuchter Luft gefährliche Mengen 

leicht brennbarer Gase abscheiden 

H3-B „entzündbar“ flüssige Stoffe und Zubereitungen mit einem Flammpunkt von mindestens 21 °C und höchstens 55 °C 

H4 „reizend“ nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, länger dauernder oder wiederholter Be
rührung mit der Haut oder den Schleimhäuten eine Entzündungsreaktion hervorrufen können 

H5 „gesundheitsschädlich“ Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung Gefahren von be
schränkter Tragweite hervorrufen können 

H6 „giftig“ Stoffe und Zubereitungen (einschließlich der hochgiftigen Stoffe und Zubereitungen), die bei Einat
mung, Einnahme und Hautdurchdringung schwere, akute oder chronische Gefahren oder sogar den Tod 
verursachen können 

H7 „krebserzeugend“ Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung Krebs erzeugen oder 
dessen Häufigkeit erhöhen können 

H8 „ätzend“ Stoffe oder Zubereitungen, die bei Berührung mit lebenden Geweben zerstörend auf diese einwirken 
können 

H9 „infektiös“ Stoffe, die lebensfähige Mikroorganismen oder ihre Toxine enthalten und die im Menschen oder sonsti
gen Lebewesen erwiesenermaßen oder vermutlich eine Krankheit hervorrufen 

H10 „teratogen“ Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung nichterbliche ange
borene Missbildungen hervorrufen oder deren Häufigkeit erhöhen können 

H11 „mutagen“ Stoffe und Zubereitungen, die bei Einatmung, Einnahme oder Hautdurchdringung Erbschäden hervor
rufen oder ihre Häufigkeit erhöhen können 

H12 Stoffe und Zubereitungen, die bei der Berührung mit Wasser, Luft oder einer Säure ein giftiges oder sehr 
giftiges Gas abscheiden 

H13 Stoffe und Zubereitungen, die nach Beseitigung auf irgendeine Art die Entstehung eines anderen Stof
fes bewirken können, z. B. ein Auslaugungsprodukt, das eine der oben genannten Eigenschaften aufweist 

H14 „ökotoxisch“ Stoffe und Zubereitungen, die unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere Umwelt
bereiche darstellen können 

1) Mindestanforderung der Schadstoffprüfung bei diesem Herkunfts
bezug 

2) ermittelt unter Anwendung der entsprechenden DIN- bzw. ISO-
Prüfmethoden 

3) verwendete Maßeinheit, wenn nicht in der Tabelle anders angegeben 
4) Katalog wassergefährdender Stoffe, Umweltbundesamt LTwS-Nr. 12, 

Bd. 1 - 4, Mai 1996, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerial
blatt G 3191 A S. 325 

5)	 Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Zuordnungskriterium zu die
ser Abfallart dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. 

6) Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stel
len kein Zuordnungskriterium zu dieser Abfallart dar. 

7) BP Benzo-a-pyren 
8) PI Phenolindex 
9) gemäß Richtlinie 91/689/EWG 
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Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung des 

Landes Brandenburg über die Gewährung 
von Zuwendungen für Lehrgänge der 

überbetrieblichen Ausbildung 
(ÜA-Richtlinie) 

Vom 1. Juni 2001 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Das Land kann nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Ver
waltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozial
fonds und des Landes Brandenburg für Lehrgänge der über
betrieblichen Ausbildung, die durch Beschluss des Berufs
bildungsausschusses bestätigt sind, gewähren. Ein Rechts
anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung 
besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehör
de aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Teilnahme von Auszubildenden an über
betrieblichen Lehrgängen im Rahmen der Gesamtdauer des 
Ausbildungsverhältnisses entsprechend dem Beschluss des 
Berufsbildungsausschusses in den Berufen: 

Landwirt/in mit 5 Wochen 

Tierwirt/in mit 5 Wochen 

Fischwirt/in mit 6 Wochen 

Gärtner/in 
(Garten- und Landschaftsbau) mit 7 Wochen 

Gärtner/in 
(Produktionsgartenbau, Friedhofsgärtnerei) mit 3 Wochen 

Pferdewirt/in mit 3 Wochen 

Milchwirtschaftliche/r Laborant/in mit 12 Wochen 

Molkereifachmann/-frau mit 12 Wochen 

Forstwirt/in 
(außerhalb der Ämter für Forstwirt
schaft) mit 9 Wochen 

Die Zuordnung der Lehrgänge zu den einzelnen Ausbil
dungsjahren sowie die Einbeziehung weiterer Berufe erfolgt 
gemäß Beschluss des Berufsbildungsausschusses. Aus orga
nisatorischen Gründen sind Abweichungen unter Beibehal
tung des Gesamtumfanges der Lehrgänge möglich. 

3. Zuwendungsempfänger 

Juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Es werden nur die Lehrgänge gefördert, die inhaltlich vom 
Berufsbildungsausschuss bestätigt und in den bestätigten 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten durchgeführt werden. 

4.2 Es werden nur Lehrgangsteilnehmer berücksichtigt, deren 
Ausbildungsverhältnisse bei der Zuständigen Stelle für be
rufliche Bildung im Landesamt für Ernährung und Land
wirtschaft Frankfurt (Oder) – LELF – registriert sind. 

4.3 Es werden nur die Auszubildenden berücksichtigt, die ihren 
Wohnsitz im Land Brandenburg oder im Land Berlin haben. 

Haben auszubildende Jugendliche ihren Wohnsitz im Land 
Berlin, ist eine Erklärung beizubringen, aus der hervorgeht, 
dass sie nach Beendigung der Ausbildung eine Arbeitsauf
nahme im Land Brandenburg anstreben. 

4.4 Weibliche Jugendliche sollen entsprechend ihrem Anteil an 
den Auszubildenden gefördert werden. 

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung  

5.3 Form der Zuwendung: Zuschüsse 

5.4 Bemessungsgrundlage: 

Von den insgesamt für die überbetriebliche Ausbildung ent
stehenden Kosten werden die für jede überbetriebliche Aus
bildungsstätte auf der Basis fundierter Kalkulationen fest
gelegten Beträge für Lehrgangsgebühren und Unterkunft 
berücksichtigt, die durch das LELF überprüft und bestätigt 
wurden, höchstens jedoch bis zu 680 DM (ab dem Jahre 
2002: 350 Euro) pro Lehrgangswoche und Teilnehmer. Da
bei betragen die Unterkunftszuschüsse höchstens 75 DM (ab 
dem Jahre 2002: 40 Euro). Investitionen sind von der Förde
rung ausgeschlossen. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Zur Antragsbearbeitung, Aus- und Bewertung der Förde
rung (Wirkungskontrolle) und zur Erstellung einer Förder
statistik erfassen die LASA Brandenburg GmbH und das 
LELF statistische Erhebungen auf der Grundlage bestehen
der und vorbehaltlich noch zu erlassender EU-Bestimmun-
gen für den Strukturfonds-Förderzeitraum 2000 – 2006. 

7. Verfahren 

7.1 Antragsverfahren 

Der Antragsteller stellt einen formgebundenen Antrag an 
das 
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Brandenburgische Universitätsdruckerei, 
K.-Liebknecht-Str. 24-25, 14476 Golm 

DPAG, PVST     A 11271 Entgelt bezahlt 
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Landesamt für Ernährung und a) Namen des/der Auszubildenden (Teilnehmerliste) 
Landwirtschaft Frankfurt (Oder)  b) Bezeichnung des Lehrgangs/Curriculum, Anzahl der 
Dezernat 23 tatsächlichen Lehrgangstage/-wochen, Anzahl der tat-
Zuständige Stelle für berufliche Bildung sächlichen Lehrgangsstunden 
Dorfstraße 1 c) Aufgliederung nach Lehrgangs- bzw. Unterkunftskosten. 
14513 Teltow, OT Ruhlsdorf 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren 
Tel.: (0 33 28) 43 62 00 
Fax: (0 33 28) 43 62 04 Als Verwendungsnachweis gelten neben dem Sachbericht 
E-Mail: Ramona.Rügen@LELF.Brandenburg.de die unter Nummer 7.3 genannten Unterlagen. Die Einzelbe

lege (Rechnungen) sind beim Zuwendungsempfänger für 
Das LELF leitet den Antrag mit einer fachlichen Stellung- Kontrollzwecke bereitzuhalten. 
nahme an die Bewilligungsbehörde weiter. 

7.5 Zu beachtende Vorschriften  
7.2 Bewilligungsverfahren 

Das Gender-Mainstreaming-Prinzip ist anzuwenden, das 
Bewilligungsbehörde ist die heißt, bei der Planung, Durchführung, Begleitung und Aus

wertung der Maßnahmen sind ihre Auswirkungen auf die 
Landesagentur für Struktur und Arbeit - Gleichstellung von weiblichen Jugendlichen und männ-
LASA Brandenburg GmbH lichen Jugendlichen aktiv zu berücksichtigen und in der Be-
Geschäftsbereich Programmzentrale richterstattung darzustellen. 
Gartenstraße 2 
14482 Potsdam Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu
bzw. wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
Postfach 90 02 37 wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 
14438 Potsdam des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge

währten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO so-
Tel.: (03 31) 76 12 00 wie die für den Strukturfonds-Förderzeitraum 2000 – 2006 
Fax: (03 31) 76 12 01 bestehenden und vorbehaltlich noch zu erlassenden Bestim-
E-Mail: office@lasa-brandenburg.de mungen aus den EU-Verordnungen, soweit nicht in dieser 

Förderrichtlinie oder im Zuwendungsbescheid Abweichun-
7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren gen zugelassen worden sind. 

Die Auszahlung erfolgt auf Grundlage des vom Zuwen
dungsempfänger durch Stempel und Unterschrift beglaubig- 8. Geltungsdauer 
ten Nachweises über die Teilnehmer/innen und die Lehr
gangsdauer. Der Nachweis muss insbesondere folgende An- Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft 
gaben enthalten: und am 31. Dezember 2002 außer Kraft. 

Herausgeber: Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg.

Der Bezugspreis beträgt jährlich 110,- DM (zzgl. Versandkosten + Portokosten). Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Einweisung kann jederzeit erfolgen.


Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Ministeriums der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg.
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